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§ 3 BSG 1999 Begriffsbestimmungen
 BSG 1999 - Blutsicherheitsgesetz 1999

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.10.2019

1. (1)Blut im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die einem Spender aus einem Blutgefäß entnommene

Körperflüssigkeit, die sich aus Blutplasma und aus korpuskulären Bestandteilen zusammensetzt.

2. (2)Blutbestandteile im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das durch Auftrennung gewonnene Plasma sowie die

durch Auftrennung gewonnenen korpuskulären Anteile.

3. (3)Gewinnung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Entnahme von Blut oder die Auftrennung in seine

Bestandteile unmittelbar am Spender, einschließlich der Feststellung der gesundheitlichen Eignung eines

Spenders sowie der mit diesen Vorgängen verbundenen Spenderschutz- und Qualitätssicherungsmaßnahmen.

4. (4)Entnahme im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der Vorgang der Abnahme von Blut.

5. (5)Auftrennung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Aufteilung des Blutes in seine korpuskulären und flüssigen

Bestandteile mittels eines Zellseparators unmittelbar am Spender.

6. (6)Zellseparator im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein in sich geschlossenes apparatives System mit

extrakorporalem Kreislauf zur Auftrennung des Blutes unmittelbar am Spender (apparative Apherese).

7. (7)Ernster Zwischenfall im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jedes unerwünschte Ereignis im Zusammenhang mit

der Gewinnung und Testung von Blut oder Blutbestandteilen, das tödlich oder lebensbedrohend verläuft, eine

Behinderung oder einen Fähigkeitsverlust zur Folge haben könnte, zu Erkrankungen führt bzw. deren Dauer oder

einen Krankenhausaufenthalt verlängert.

8. (8)Ernste unerwünschte Reaktion ist eine unbeabsichtigte Reaktion beim Spender oder Empfänger im

Zusammenhang mit der Gewinnung, Testung oder Transfusion von Blut oder Blutbestandteilen, die tödlich oder

lebensbedrohend verläuft, eine Behinderung oder einen Fähigkeitsverlust zur Folge hat, zu Erkrankungen führt

bzw. deren Dauer oder einen Krankenhausaufenthalt verlängert.
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